
1. Stellung der Tourismusstellen des Achertals
1.1. Die jeweilige Tourismusstelle des Achertals – nachfolgend „TIsA“
abgekürzt – hat, soweit keine anderweitigen Vereinbarungen ausdrücklich
getroffen wurden, lediglich die Stellung eines Vermittlers.
1.2. Sie haftet nicht für die Angaben des Gastgebers sowie für Leistungen
und Leistungsstörungen hinsichtlich der vom Gastgeber zu erbringenden
Leistungen.
1.3. Eine etwaige Haftung der TIsA aus dem Vermittlungsvertrag bleibt
hiervon unberührt. 

2. Vertragsschluss, Reisevermittler, Angaben in Hotelführern
2.1. Mit der Buchung bietet der Gast dem Gastgeber den Abschluss des
Gastaufnahmevertrages verbindlich an. Grundlage dieses Angebots sind die
Beschreibung der Unterkunft und die ergänzenden Informationen in der
Buchungsgrundlage (z.B. Ortsbeschreibung, Klassifizierungserläuterungen),
soweit diese dem Kunden vorliegen.
2.2. Reisemittler – mit Ausnahme der TIsA selbst – sind nicht bevollmäch-
tigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen
zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Vertrages abändern, über die
vertraglich zugesagten Leistungen des Gastgebers hinausgehen oder im
Widerspruch zur Unterkunftsbeschreibung stehen.
2.3. Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht von
der TIsA oder dem Gastgeber herausgegeben werden, sind für den
Gastgeber und dessen Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit sie nicht
durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Gast zum Inhalt der
Leistungspflicht des Gastgebers gemacht wurden.
2.4. Die Buchung kann  mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder
auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. Bei elektronischen
Buchungen wird dem Gast der Eingang der Buchung unverzüglich auf elek-
tronischem Weg bestätigt.
2.5. Der für Mitreisende buchende Gast oder der Auftraggeber der Buchung
(Firmen, Vereine, Gruppenverantwortliche) haben für alle Vertrags-
verpflichtungen von Gästen, für welche die Buchung erfolgt, selbst wie für
eigene Verpflichtungen einzustehen, sofern sie diese Verpflichtung durch
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen haben. 
2.6. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung
(Buchungsbestätigung) des Gastgebers, bzw. der TIsA als dessen Vertreter
zustande. Die Annahmeerklärung bedarf keiner bestimmten Form, mit der
Folge, dass auch mündliche und telefonische Bestätigungen für den Gast
und den Gastgeber rechtsverbindlich sind. Im Regelfall wird der Gastgeber
oder, als dessen Vertreter, die TIsA – zusätzlich eine schriftliche
Ausfertigung der Buchungsbestätigung an den Gast übermitteln.  
2.7. Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung vom Inhalt der Buchung
ab, so liegt ein neues Angebot des Gastgebers vor. Der Vertrag kommt auf
der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Gast die
Annahme durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung oder
die Inanspruchnahme der Unterkunft erklärt. 
2.8. Unterbreitet der Gastgeber, bzw. die TIsA, auf Wunsch des Gastes oder
des Auftraggebers ein spezielles Angebot, so liegt darin, abweichend von
den vorstehenden Regelungen, ein verbindliches Vertragsangebot des
Gastgebers an den Gast, bzw. den Auftraggeber. In diesen Fällen kommt der
Vertrag, ohne dass es einer entsprechenden Rückbestätigung des
Gastgebers, bzw. der TIsA bedarf, zu Stande, wenn der Gast, bzw. der
Auftraggeber dieses Angebot innerhalb der im Angebot genannten Frist
ohne Einschränkungen, Änderungen oder Erweiterungen durch ausdrückliche
Erklärung, Anzahlung, Restzahlung oder Inanspruchnahme der Unterkunft
annimmt.

3. Unverbindliche Reservierungen
3.1. Für den Gast unverbindliche Reservierungen, von denen er kostenlos
zurücktreten kann, sind nur bei entsprechender ausdrücklicher
Vereinbarung mit der TIsA oder dem Gastgeber möglich. 
3.2. Ist keine für den Gast unverbindliche Reservierung ausdrücklich verein-
bart worden, so führt die Buchung nach Ziffer 2. (Vertragsschluss) dieser
Bedingungen grundsätzlich zu einem für den Gastgeber und den
Gast/Auftraggeber rechtsverbindlichen Vertrag.
3.3. Ist eine für den Gast unverbindliche Reservierung vereinbart, so wird
die gewünschte Unterkunft für den Gastgeber verbindlich zur Buchung
durch den Gast bis zum vereinbarten Zeitpunkt frei gehalten. Der Gast hat
bis zu diesem Zeitpunkt der TIsA, bzw. dem BHB Mitteilung zu machen,
falls die Reservierung als auch für ihn verbindliche Buchung behandelt werden
soll. Geschieht dies nicht, entfällt die Reservierung ohne weitere
Benachrichtigungspflicht der TIsA oder des Gastgebers. Erfolgt die
Mitteilung fristgerecht, so wird die Buchung unabhängig von einer noch
erfolgenden Buchungsbestätigung des Gastgebers oder der TIsA verbindlich.

4. Preise und Leistungen
4.1. Die im Prospekt angegebenen Preise sind Endpreise und schließen die
gesetzliche Mehrwertsteuer und alle Nebenkosten ein, soweit bezüglich
der Nebenkosten nichts anders angegeben ist. Gesondert anfallen und aus-
gewiesen sein können Kurtaxe oder Fremdenverkehrsabgaben, sowie
Entgelte für verbrauchsabhängig abgerechnete Leistungen (z.B. Strom,
Gas, Wasser, Kaminholz) und für Wahl- und Zusatzleistungen.
4.2. Die vom Gastgeber geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließ-
lich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung mit dem gül-
tigen Prospekt, bzw. der Objektbeschreibung sowie aus etwa ergänzend
mit dem Gast/Auftraggeber ausdrücklich getroffenen Vereinbarungen.
Dem Gast/Auftraggeber wird empfohlen, ergänzende Vereinbarungen
schriftlich zu treffen.

5. Zahlung
5.1. Die Fälligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach der mit
dem Gast oder dem Auftraggeber getroffenen und in der Buchungsbestäti-
gung vermerkten Regelung. Ist eine besondere Vereinbarung nicht getrof-

fen worden, so ist der gesamte Unterkunftspreis einschließlich der Ent-
gelte für Nebenkosten und Zusatzleistungen zum Aufenthaltsende zah-
lungsfällig und an den Gastgeber zu bezahlen.
5.2. Der Gastgeber kann bei Aufenthalten von mehr als 1 Woche nach deren
Ablauf die Vergütung für zurückliegende Aufenthaltstage sowie für
Zusatzleistungen (z.B. im Unterkunftspreis nicht enthaltene Verpfle-
gungsleistungen, Entnahmen aus der Minibar) abrechnen und zahlungsfäl-
lig stellen.
5.3. Auch ohne ausdrücklichen Vermerk in der Buchungsbestätigung kann
der Gastgeber eine Anzahlung in Höhe von 10 % des Gesamtpreises verlangen.
5.4. Zahlungen in Fremdwährungen und mit Verrechnungsscheck sind
nicht möglich. Kreditkartenzahlungen sind nur möglich, wenn dies verein-
bart oder vom Gastgeber allgemein durch Aushang angeboten wird.
Zahlungen am Aufenthaltsende sind nicht durch Überweisung möglich.
5.5. Erfolgt durch den Gast eine vereinbarte Anzahlung trotz Mahnung des
Gastgebers mit Fristsetzung nicht oder nicht vollständig, so ist der
Gastgeber, soweit er selbst zur Erbringung der vertraglichen Leistungen
bereit und in der Lage ist und soweit kein gesetzliches oder vertragliches
Zurückbehaltungsrecht des Gastes besteht, berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten und diesen mit Rücktrittskosten gemäß Ziff. 6 dieser
Bedingungen zu belasten.

6. Rücktritt und Nichtanreise
6.1. Im Falle des Rücktritts bleibt der Anspruch des Gastgebers auf
Bezahlung des vereinbarten Aufenthaltspreises einschließlich des
Verpflegungsanteils und der Entgelte für Zusatzleistungen, bestehen. 
6.2. Der Gastgeber hat sich im Rahmen seines gewöhnlichen
Geschäftsbetriebs, ohne Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen und
unter Berücksichtigung des besonderen Charakters der gebuchten
Unterkunft (z. B. Nichtraucherzimmer, Familienzimmer) um eine ander-
weitige Verwendung der Unterkunft zu bemühen.
6.3. Der Gastgeber hat sich eine anderweitige Belegung und, soweit diese
nicht möglich ist, ersparte Aufwendungen anrechnen zu lassen. 
6.4. Nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsätzen für die
Bemessung ersparter Aufwendungen, hat der Gast, bzw. der Auftraggeber
an den Gastgeber die folgenden Beträge zu bezahlen, jeweils bezogen auf
den gesamten Preis der Unterkunftsleistungen (einschließlich aller Neben-
kosten), jedoch ohne Berücksichtigung etwaiger öffentlicher Abgaben wie
Fremdenverkehrsabgabe oder Kurtaxe:
• Bei Ferienwohnungen/Unterkünften ohne Verpflegung 90%
• Bei Übernachtung/Frühstück 80%
• Bei Halbpension 70%
• Bei Vollpension 60%
6.5.  Dem Gast/dem Auftraggeber bleibt es ausdrücklich vorbehalten, dem
Gastgeber nachzuweisen, dass seine ersparten Aufwendungen wesentlich
höher sind, als die vorstehend berücksichtigten Abzüge, bzw. dass eine
anderweitige Verwendung der Unterkunftsleistungen oder sonstigen
Leistungen stattgefunden hat. Im Falle eines solchen Nachweises sind der
Gast, bzw. der Auftraggeber nur verpflichtet, den entsprechend geringeren
Betrag zu bezahlen.
6.6. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird
dringend empfohlen. 
6.7.  Die Rücktrittserklärung ist aus buchungstechnischen Gründen an den
Gastgeber nicht die TIsA zu richten und sollte im Interesse des Gastes
schriftlich erfolgen. 

7. An- und Abreise
7.1. Die Anreise des Gastes hat zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne besonde-
re Vereinbarung spätestens bis 18:00 Uhr zu erfolgen.
7.2. Der Gast ist verpflichtet dem Gastgeber, nicht der TIsA spätestens bis
zum vereinbarten Anreisezeitpunkt eine etwaige Verspätung mitzuteilen.
Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nicht, ist der Gastgeber berechtigt,
aber nicht verpflichtet, die Unterkunft anderweitig zu belegen.
7.3. Die Abreise des Gastes hat zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne besondere
Vereinbarung spätestens bis 10:00 Uhr des Abreisetages zu erfolgen. Bei
nicht fristgemäßer Räumung der Unterkunft kann der Gastgeber eine ent-
sprechende Mehrvergütung verlangen. Die Geltendmachung eines weiter-
gehenden Schadens ist vorbehalten.

8. Pflichten des Kunden, Mitnahme von Tieren, Kündigung durch
den Gastgeber
8.1. Der Gast ist verpflichtet, die Unterkunft und ihre Einrichtungen sowie
alle Einrichtungen des Gastgebers nur bestimmungsgemäß, soweit (wie
z.B. bei Schwimmbad und Sauna) vorhanden nach den Benutzungsordnun-
gen und insgesamt pfleglich zu behandeln.
8.2. Der Gast ist verpflichtet, auftretende Mängel und Störungen unverzüg-
lich dem Gastgeber anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Eine
Mängelanzeige, die nur gegenüber der TIsA erfolgt, ist nicht ausreichend.
Unterbleibt die Mängelanzeige schuldhaft, können Ansprüche des Gastes
ganz oder teilweise entfallen.
8.3. Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln oder
Störungen kündigen. Er hat zuvor dem Gastgeber im Rahmen der
Mängelanzeige eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, es sei denn,
dass die Abhilfe unmöglich ist, vom Gastgeber verweigert wird oder die
sofortige Kündigung durch ein besonderes, dem Gastgeber erkennbares
Interesse des Gastes sachlich gerechtfertigt ist oder aus solchen Gründen
dem Gast die Fortsetzung des Aufenthalts objektiv unzumutbar ist.
8.4. Eine Mitnahme und Unterbringung von Haustieren in der Unterkunft
ist nur im Falle einer ausdrücklichen diesbezüglichen Vereinbarung zulässig,
wenn der Gastgeber in der Ausschreibung diese Möglichkeit vorsieht. Der
Gast ist im Rahmen solcher Vereinbarungen zu wahrheitsgemäßen
Angaben über Art und Größe verpflichtet. Verstöße hiergegen können den
Gastgeber zur außerordentlichen Kündigung des Gastaufnahmevertrages
berechtigen.

9. Haftung
9.1. Die vertragliche Haftung des Gastgebers für Schäden, die nicht Körper-
schäden sind, ist auf den dreifachen Aufenthaltspreis beschränkt, soweit
ein Schaden des Gastes vom Gastgeber weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig herbeigeführt wird oder soweit der Gastgeber für einen dem Gast
entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Erfüllungs-
gehilfen verantwortlich ist.
9.2. Eine etwaige Gastwirtshaftung des Gastgebers für eingebrachte
Sachen gemäß §§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt.
9.3. Der Gastgeber haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang
mit Leistungen, die während des Aufenthalts für den Gast/Auftraggeber
erkennbar als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B.
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.). Entsprechen-
des gilt für Fremdleistungen, die bereits zusammen mit der Buchung der
Unterkunft vermittelt werden, soweit diese in der Ausschreibung, bzw. der
Buchungsbestätigung ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet sind.

10. Verjährung
10.1. Ansprüche des Gastes/Auftraggebers aus dem Beherbergungsvertrag
gegenüber dem Gastgeber aus dem Beherbergungsvertrag und gegenüber
der TIsA aus dem Vermittlungsvertrag, gleich aus welchem Rechtsgrund 
– jedoch mit Ausnahme der Ansprüche des Gastes/Auftraggebers aus uner-
laubter Handlung – verjähren nach einem Jahr.
10.2. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Gast von Umständen, die den Anspruch
begründen und dem Gastgeber, bzw. der TIsA als Schuldner Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
10.3. Schweben zwischen dem Gast und dem Gastgeber, bzw. der TIsA
Verhandlungen über geltend gemachte Ansprüche oder die den Anspruch
begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt bis der Gast oder
der Gastgeber, bzw. die TIsA die Fortsetzung der Verhandlungen verwei-
gert. Die vorbezeichnete Verjährungsfrist von einem Jahr tritt frühestens
3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

11. Rechtswahl und Gerichtsstand
11.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast, bzw. dem
Auftraggeber und dem Gastgeber, bzw. der TIsA findet ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. Entsprechendes gilt für das sonstige
Rechtsverhältnis.
11.2. Soweit bei zulässigen Klagen des Gastes, bzw. des Auftraggebers
gegen den Gastgeber oder die TIsA im Ausland für deren Haftung dem
Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet bezüglich der
Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von
Ansprüchen des Gastes/Kunden ausschließlich deutsches Recht
Anwendung.
11.3. Der Gast, bzw. der Auftraggeber, können den Gastgeber, bzw. die TIsA
nur an deren Sitz verklagen.
11.4. Für Klagen des Gastgebers, bzw. der TIsA gegen den Gast, bzw. den
Auftraggeber ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen
Gäste, bzw. Auftraggeber, die Kaufleute, juristische Personen des öffentli-
chen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohn-
/Geschäftssitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder
deren Wohn-/Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des
Gastgebers vereinbart.
11.5. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit
auf den Vertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen der Euro-
päischen Union oder andere internationale Bestimmungen anwendbar
sind. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vermittelnde Tourismusstellen sind:
1. Tourist-Information Kappelrodeck, Rechtsträger: Gemeinde Kappel-
rodeck, vertreten durch den Bürgermeister, Hauptstr. 65, 77876 Kappel-
rodeck
2. Tourist-Information Ottenhöfen, Rechtsträger: Gemeinde Ottenhöfen i.
Schw., vertreten durch den Bürgermeister, Großmatt 15, 77883 Otten-
höfen i. Schw.
3. Tourist-Information Seebach, Rechtsträger: Gemeinde Seebach, vertreten
durch den Bürgermeister, Ruhesteinstr. 21, 77889 Seebach

Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen Achertal
die Tourismusstellen des Achertals (Kappelrodeck, Ottenhöfen i. Schw., Seebach) vermitteln Unterkünfte von Beherbergungsbetrieben und Privatvermietern (Hotels,
Gasthäuser, Pensionen, Privatzimmer und Ferienwohnungen), nachstehend einheitlich „Gastgeber“ genannt, im Achertal entsprechend dem aktuellen Angebot. 
Die nachfolgenden Bedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des im Buchungsfall zwischen dem Gast und dem Gastgeber zu Stande kommenden Gastaufnahme/
Beherbergungsvertrags und regeln ergänzend zu den gesetzlichen Vorschriften das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast und dem Gastgeber und die Vermittlungstätigkeit der TIsA.
Bitte lesen Sie diese Bedingungen daher sorgfältig durch.



1. Geltungsbereich dieser Reisebedingungen, Stellung der Tourismusstelle  
1.1. Reiseveranstalter und Vertragspartner des Gastes bei den jeweiligen
Pauschalangeboten ist ausschließlich der bei den betreffenden Angeboten
bezeichnete Anbieter.
1.2. Die anderen Tourismusstellen des Achertals, soweit sie nicht selbst
Reiseveranstalter eines Angebots sind, sind bezüglich der Pauschalangebote der
anderen Tourismusstellen nicht Vermittler dieser Angebote.

2. Vertragsschluss
2.1. Mit der Buchung (Reiseanmeldung), die mündlich, telefonisch, schriftlich,
per Fax, per E-Mail oder über das Internet erfolgen kann, bietet der Kunde dem
jeweiligen Anbieter als RV den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an.
Grundlage seines Angebots sind die Reisebeschreibung, diese Reisebedingungen
und alle ergänzenden Informationen in der Buchungsgrundlage (Katalog,
Gastgeberverzeichnis, Internet), soweit diese dem Kunden vorliegen. 
2.2. Im Falle einer elektronischen Übermittlung des Buchungswunschs bestätigt
der RV dem Kunden unverzüglich auf elektronischem Weg den Eingang. Diese
Eingangsbestätigung stellt noch keine Buchungsbestätigung dar und begründet
keinen Anspruch auf Zustandekommen des Reisevertrages entsprechend dem
Buchungswunsch des Kunden.
2.3. Der Reisevertrag kommt mit der Buchungsbestätigung des RV an den
Kunden zustande. Sie bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich
nach Vertragsschluss erhält der Kunde die schriftliche Ausfertigung der 
Buchungsbestätigung übermittelt. Eine schriftliche Ausfertigung der
Buchungsbestätigung kann unterbleiben, wenn die Buchung des Kunden kürzer
als 7 Werktage vor Reisebeginn erfolgt.  
2.4. Weicht die Buchungsbestätigung des RV von der Buchung des Kunden ab,
so liegt ein neues Angebot des RV vor, an welches dieser 10 Tage ab dem Datum
der Buchungsbestätigung gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage
dieses geänderten Angebots zu Stande, soweit der Kunde die Annahme dieses
Angebots durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung erklärt.
Entsprechendes gilt, wenn der RV dem Kunden ein schriftliches Angebot für
eine Pauschale unterbreitet hat.
2.5. Der die Buchung vornehmende Kunde haftet für die vertraglichen
Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für
seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch ausdrückliche
und gesonderte Erklärung übernommen hat.

3. Leistungen, Leistungsänderungen 
3.1. Die vom RV geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließlich aus dem
Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung mit der dieser zugrunde liegen-
den Ausschreibung des jeweiligen Pauschalangebots und nach Maßgabe sämtli-
cher, in der Buchungsgrundlage enthaltenen Hinweise und Erläuterungen. 
3.2. Leistungsträger, insbesondere Unterkunftsbetriebe, sind vom RV nicht
bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder Vereinbarungen zu treffen, die
über die Reiseausschreibung oder die Buchungsbestätigung  hinausgehen oder
im Widerspruch dazustehen oder den bestätigten Inhalt des Reisevertrages
abändern.

4. Anzahlung/Restzahlung 
4.1. Mit Vertragsschluss (Zugang der Buchungsbestätigung) ist, soweit dies in
der Buchungsbestätigung vermerkt ist,  eine Anzahlung zu leisten, die auf den
Reisepreis angerechnet wird. Sie beträgt 20% des Reisepreises (soweit in der
Buchungsbestätigung vermerkt jedoch max. den dort genannten Betrag).  
4.2. Die Restzahlung ist, soweit feststeht, dass die Reise nicht mehr aus den in
Ziffer 8. dieser Bedingungen genannten Gründen abgesagt werden kann, 
3 Wochen vor Reisebeginn zahlungsfällig, falls im Einzelfall kein anderer Zah-
lungstermin vereinbart und in der Buchungsbestätigung angegeben ist. Bei
Buchungen kürzer als 3 Wochen vor Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis
sofort zahlungsfällig.
4.3. Abweichend von den Regelungen in Ziff. 4.1 und 4.2 entfällt die Pflicht zur
Durchführung der Kundengeldabsicherung und damit zur Übergabe eines
Sicherungsscheins, wenn
a) die Reise nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung einschließt
und der Reisepreis 75,- $ pro Person nicht übersteigt

b) die Reise keine Beförderung von und zum Urlaubsort beinhaltet und verein-
bart ist, dass der gesamte Reisepreis erst vor Ort am Aufenthaltsende
Zahlung fällig ist
c) der Reiseveranstalter eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
(Stadt, Gemeinde, Kommunalverband) ist (da diese gem. den gesetzlichen
Bestimmungen von der Pflicht zur Durchführung der Kundengeldabsicherung
befreit sind)
4.4. Ist der RV zur Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der
Lage und leistet der Reisegast Anzahlung oder Restzahlung nicht oder nicht
vollständig zu den vereinbarten Fälligkeiten, ohne dass ein vertragliches oder
gesetzliches Zurückbehaltungsrecht des Gastes besteht, so ist der RV berech-
tigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und den
Reisegast mit Rücktrittskosten gemäß Ziff. 5 dieser Bedingungen zu belasten.

5. Rücktritt durch den Kunden,  Umbuchung  
5.1. Der Kunde kann bis Reisebeginn jederzeit von der Reise zurücktreten. Es
wird empfohlen, den Rücktritt zur Vermeidung von Missverständnissen
schriftlich zu erklären. Stichtag ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim RV.
5.2. In jedem Fall des Rücktritts durch den Reiseteilnehmer steht dem RV Ersatz
für die getroffenen Reisevorkehrungen und die Aufwendungen des RV wie folgt
zu, wobei gewöhnlich ersparte Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche
anderweitige Verwendung von Reiseleistungen berücksichtigt sind:
a) bis zum 31. Tag vor Reisebeginn 10 % des Reisepreises
b) vom 30. bis zum 21. Tag vor Reisebeginn 20 % des Reisepreises
c) vom 20. bis zum 12. Tag vor Reisebeginn 40 % des Reisepreises
d) vom 11. bis zum 03. Tag vor Reisebeginn 60%
e) ab dem 3. Tag vor Reisebeginn und bei Nichtanreise 90 % 
des Reisepreises
5.3. Der Abschluss einer Reiserücktrittskosten-Versicherung wird dringend
empfohlen.
5.4. Dem Kunden bleibt es vorbehalten, dem RV nachzuweisen, dass ihm keine
oder wesentlich geringere Kosten entstanden sind, als die vorstehend fest-
gelegten Pauschalen. In diesem Fall ist der Kunde nur zur Bezahlung der gerin-
geren Kosten verpflichtet.
5.5. Dem RV bleibt es vorbehalten, abweichend von den vorstehenden
Pauschalen, im Einzelfall eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern,
wobei diese dem Kunden konkret zu beziffern und zu belegen ist.

6. Obliegenheiten des Reisenden/Kunden, (Mängelanzeige, Kündigung,
Ausschlussfrist) 
6.1. Der Reisende ist verpflichtet, eventuell auftretende Mängel unverzüglich
dem RV anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.  Ansprüche des Reisenden ent-
fallen nur dann nicht, wenn die dem Reisenden obliegende Rüge unverschuldet
unterbleibt. Eine Mängelanzeige gegenüber dem Leistungsträger, insbesondere
dem Unterkunftsbetrieb ist nicht ausreichend.
6.2. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt oder ist
dem Reisenden die Durchführung der infolge eines solchen Mangels aus wichti-
gem, dem RV erkennbaren Grund nicht zuzumuten, so kann der Reisende den
Reisevertrag nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 651e BGB) kündigen. 
6.3. Der Reisende hat Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der
Reiseleistungen ausschließlich nach Reiseende  innerhalb eines Monates nach
dem vertraglich vorgesehenen Rückreisedatum gegenüber dem RV unter der
nachfolgend angegebenen Anschrift geltend zu machen. Eine fristwahrende
Anmeldung kann nicht bei den Leistungsträgern, insbesondere nicht gegenüber
dem Unterkunftsbetrieb erfolgen. Eine schriftliche Geltendmachung wird 
dringend empfohlen.

7. Haftung  
7.1. Die vertragliche Haftung des RV, für Schäden, die nicht Körperschäden sind
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt oder der RV für einen dem
Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist.
7.2. Der RV haftet nicht für Angaben und Leistungsstörungen im Zusammen-
hang mit Leistungen,

a) die nicht vertraglich vereinbarte Hauptleistungen sind und nicht Bestandteil
des Pauschalangebots des RV sind und für den Kunden erkennbar und in der
Reiseausschreibung oder der Buchungsbestätigung als Fremdleistung bezeichnet
sind, oder
b) während des Aufenthalts als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden 
(z.B. Kur- und Wellnessleistungen, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche,
Ausstellungen, Ausflüge usw.) 

8. Rücktritt des RV 
8.1. Der RV kann, wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise
auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird, beim Nichterreichen einer
ausgeschrieben oder behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl, bis 
3 Wochen vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. 
8.2. Die Mindestteilnehmerzahl ist in der Buchungsbestätigung anzugeben oder
dort auf die entsprechenden Angaben in der Reiseausschreibung zu verweisen.
8.3. Der RV ist verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Eintritt der
Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu 
setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten.
8.4. Ergibt sich schon vor Ablauf der in Ziffer 9.1 bezeichneten Frist, dass die
Reise nicht durchgeführt wird, so ist der RV verpflichtet, den Rücktritt unver-
züglich zu erklären. 
8.5. Im Falle des Rücktritts erhält der Kunde den eingezahlten Reisepreis unver-
züglich zurück.

9. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise,
wegen Krankheit oder aus anderen, nicht vom RV zu vertretenden Gründen
nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch des Reisenden auf anteilige Rücker-
stattung. Der RV wird sich jedoch, soweit es sich nicht um ganz geringfügige
Beträge handelt, beim Leistungsträger um eine Rückerstattung bemühen und
entsprechende Beträge an den Kunden zurück bezahlen, sobald und soweit 
sie von den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich an den RV zurückerstattet
worden sind.

10. Verjährung   
Ansprüche des Reiseteilnehmers gegenüber dem RV, gleich aus welchem
Rechtsgrund – jedoch mit Ausnahme der Ansprüche des Kunden aus unerlaub-
ter Handlung – verjähren nach einem Jahr ab dem vertraglich vorgesehenen
Rückreisedatum. Schweben zwischen dem Kunden und dem RV Verhandlungen
über geltend gemachte Ansprüche oder die den Anspruch begründenden
Umstände, so ist die Verjährung gehemmt bis der Reiseteilnehmer oder der RV
die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die vorbezeichnete
Verjährungsfrist von einem Jahr tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der
Hemmung ein.

11. Rechtswahl und Gerichtsstand 
11.1. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und
dem RV findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
11.2. Der Kunde  kann den RV nur an dessen Sitz verklagen.
11.3. Für Klagen des RV gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maß-
gebend. Für Klagen gegen Kunden, die Kaufleute, juristische Personen des
öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist,
wird als Gerichtsstand der Sitz des RV vereinbart.
a) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf den
Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat
der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die nach-
folgenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Reisebedingungen für Pauschalangebote
Sehr geehrter Kunde, die Tourismusstellen des Achertals (Kappelrodeck, Ottenhöfen i. Schw., Seebach) bieten Ihnen in diesem Prospekt als Reiseveranstalter 
attraktive Pauschalangebote an. Zur optimalen Abwicklung Ihrer Buchung und zur Information über die wechselseitigen Rechte und Pflichten tragen die nachfolgenden Reisebedingungen
bei. Diese Reisebedingungen werden, soweit  wirksam einbezogen, Bestandteil des Reisevertrags, den Sie mit der jeweiligen Tourismusstelle nachstehend „RV“ abgekürzt, als
Reiseveranstalter abschließen. Diese Reisebedingungen gelten ausschließlich für die Pauschalangebote. Sie gelten nicht für die Vermittlung fremder Leistungen 
(wie z. B. Gästeführungen und Eintrittskarten) und nicht für Verträge über Beherbergungsleistungen, bzw. deren Vermittlung.
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